
Gemeinde Upahl 
 
Vorlage öffentlich 
VO/10GV/2025-0752 
öffentlich 

 

 

Entgeltordnung für die Nutzung des Sportlerheims in 
Upahl 

Organisationseinheit: 

Bauamt 
Datum 

14.11.2025 
Sachbearbeiter: 

Nataly Peschke 
Verfasser: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Upahl (Information) 11.12.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

Sachverhalt 
Die Gemeinde Upahl möchte für die Nutzung des Sportlerheims in Upahl ein 
Nutzungsentgelt erheben. Dieses soll für gemeindefremde (Sport)Vereine greifen 

Für gemeindeeigene (Sport)Vereine wird kein Entgelt erhoben. 

Folgende Möglichkeiten werden diskutiert: 

 

Nutzung Sportplatz: 15,00 €/Stunde 

Nutzung Sportlerheim: 15,00 €/Stunde 

Nutzung Sportplatz und Sportlerheim: 15,00 €/Stunde 

 

Finanzielle Auswirkungen 
  

 

Anlage/n 
1 Entgeltordnung für die Nutzung der Sporthalle Proseken vom 30.06.2020  

(öffentlich) 
 

2 GVM_Benutzungsgebührensatzung für Sportstätten vom 03.02.2015  
(öffentlich) 
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